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	Mitteilung
	


Kriterien für die Zuweisung von zusätzlichen Personalressourcen für den Integrationsbereich für das Schuljahr 2007/08
Sehr geehrte Frau Direktorin,
sehr geehrter Herr Direktor,

die Zuweisungen von zusätzlichen Personalressourcen für den Integrationsbereich sind aufgrund der eingegangenen Anträge im Rahmen der unten angeführten, von der Unterkommission der Arbeitsgruppe Grundschule/Mittelschule genehmigten Kriterien erfolgt:
Zuweisung von zusätzlichen Integrationslehrpersonen/Stunden für:

1. 1. Klassen Grundschule mit einer neuen FD bei einer Klassenstärke ab 12

2. 1. Klassen Grundschule bei Klassenstärke unter 12  nur mit Berücksichtigung der Klassensituation und der Diagnose 

3. Klassen ohne bereits zugewiesenen Integrationsstunden mit neuen FD

Zuweisung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Integration:

Grundsätzlich greifen bei neuen Schülerinnen und Schülern und bei den Übertritten die neuen Kriterien des Abkommens.

Weitere Kriterien für die Zuweisung:

1. Angaben im FEP

2. 1. Klasse Grundschule: 28 Stunden (75%)

3. Ganztagsklasse: 38 Stunden (100%)

4. Nicht mehr als eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einer Klasse (mit einer Ausnahme)

Erhöhung der zugewiesenen Stunden sind bei Begründungen, die auch von den Sanitätsbetrieben befürwortet werden, erfolgt.

Die Anträge zur Abdeckung der Betreuung von Mensazeiten und Wahlbereich konnten vorerst nicht berücksichtigt werden, da die Personalressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration nicht ausreichen.
Anmerkung:
Die Integrationslehrpersonen werden der Schule zugewiesen, über den genauen Einsatz entscheidet die Schulführungskraft. Dass keine zusätzlichen Stunden für bestimmte Klassen zugewiesen wurden, bedeutet nicht, dass  für die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse keine Differenzierungsmaß-nahmen getroffen werden brauchen, sondern dass sie im Rahmen der bereits zugewiesenen Ressourcen (Team-, Fachlehrerinnen und Fachlehrer sowie Integrationslehrpersonen) geplant und durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen
	Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
i.A. Insp. Dr. Rosa Anna Ferdigg | Inspektorin
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